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ANFRAGEBEANnNORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage der Abg. 
Meischberger und Kollegen vom 3.2. 1994, 
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Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: 
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"Wie haben ursprünglich die Ausschreibungsbedingungen für die Tunnelumfahrung Innsbruck gelau­
tet?" 

Die Ausschreibungsbedingungen tar die Umfahrung Innsbruck umfassen ein um­

fangreiches Kompendium. Wesentliche Grundlagen bilden dabei die einschlägigen 

ÖNORMEN, vor allem ÖNORM B 2117, B 2111, B 2112, B 2113 und projektspezi­

fische Ergänzungen. 

Zu den Fragen 2 und 3: 
"Auf welcher vertraglichen Grundlage hat die Hochleistungs AG mit der "bau einen Vertrag über 
dieses Bauvorhaben geschlossen? 

Hat sich die "bau an diese vertraglichen Grundlagen gehalten?" 

Die Grundlage für den zwischen der HL-AG und der ARGE Umfahrung Innsbruckl­

Inntaltunnel geschlossenen Bauvertrag bildet das Ergebnis der öffentlichen Aus­

schreibung sowie die Ergebnisse der hiezu geführten Bietergespräche. 

Grundsätzlich haben sich sowohl die ARGE als auch die IIbau an die Vertrags­

grundlagen gehalten. Was die erhobenen Nachforderungen anlangt, kann ich Ihnen 

mitteilen, daß die Prüfung dieser Angelegenheit derzeit noch nicht abgeschlossen 
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ist. Der erste gewonnene Eindruck bei der noch im Gange befindlichen Prüfung 

zeigt jedoch, daß keine ausreichende Basis für Nachforderung in der vorliegenden 

Form bzw. Höhe in den bestehenden Vertragsgrundlagen verankert ist. 

Zu den Fragen 4, 5 und 6: 
"Wer hat die Kontrolle über die Bauausführung durchgeführt und was hat diese. ergeben? 

Gibt es aufgrund dieser Kontrolle irgendwelche Anzeichen, daß der Anspruch der IIbau zurecht 
besteht? 

Wenn nein, welche Vorgangsweise werden Sie als zuständiger Bundesminister in dieser Problema­
tik einschlagen?" 

Die Kontrolle über die Bauausführung oblag einer örtlichen Bauaufsicht, die von 

einem repr~sentativen ZivilingenieurbOro wahrgenommen wurde .. 

Die von der IIbau erhobenen Nachforderungen zur "20 % - Klausel" sind Gegen­

stand - wie bereits oben ausgeführt - einer eingehenden, umfangreichen Prüfung. 

Die einzuschlagende Vorgangsweise ist Angelegenheit der Organe der HL-AG. 

ZiJ Frage 7: 
"We/che Auswirkungen hätte insbesondere ein Et10fg Hase{steiners bei der Durchsetzung seiner 
finanziellen Mehrforderungen auf die Finanzierung und DurChführung weiterer Bauvorhaben Ihres 
Ressorts?" 

Unter dem bereits dargelegten Gesichtspunkt kann ich derzeit noch keine Aussage 

über etwaige finanzielle Auswirkungen machen. 

Zu den Fragen 8 und 9: 
"Hat Herr Hase/steiner bzw. ein anderer Exponent der IIbau in dieser Angelegenl1eit bei Ihnen oder 
Stellen Ihres Bundesministeriums interveniert? 
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Hat die Dritte Nationalratspr~sidentin, Frau Dr. Heide Schmidt, bzw. ein anderer Exponent des sog. 
Liberalen Forums bei Ihnen in dieser Angelegenheit interveniert?" 

Ich greife nicht in die Verantwortlichkeit der zustandigen Organe ein; weshalb Inter­

ventionen keinen Sinn hätten. 

1994 

Der Bundesminister 
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